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2014: Gemeinderat beschließt
mehr Bürgerbeteiligung
Der Wunsch der Bürger nach mehr Bürger¬
beteiligung ist nichts Neues. Bereits 2014,
kurz nach der damaligen Kommunalwahl,
beschloss der Gemeinderat (noch mit Frau
Becker als OB) mehr Bürgerbeteiligung zu
wagen und setzte eine sogenannte Koor¬

dinierungsgruppe dafür ein. Interessant zu
lesen, was in der damaligen Sitzungsvorlage
2014-198 dazu geschrieben war: „Ab 2015
wird die Stadt eine Vorhabenliste veröf¬
fentlichen mit Projekten, an denen gear¬
beitet wird oder die man angehen will. 
Und: „Bürgerbeteiligung fängt damit an,
dass wir die Menschen über die Stadtpo¬
litik informieren und sie nach ihren Wün¬
schen und Ideen fragen. Es geht um das
Gehörtwerden. 
Mittlerweile sind sechs Jahr vergangen und
man fragt sich, was aus der Koordinierungs¬
gruppe und dem beschlossenen Willen
nach mehr Bürgerbeteiligung geworden
ist. Zumindest hat der in 2019 neu gewählte
Gemeinderat bisher keine Vertreter der Frak¬
tionen gewählt. Die veröffentlichten Vorha¬
benlisten sucht man seit 2017 vergebens.
Dass diese Koordinierungsgruppe für Bür¬
gerbeteiligung dringend notwendig ist,
erlebt man in den letzten Monaten sehr
häufig, wenn Vorhaben beschlossen (oder
abgelehnt) werden sollen, ohne die betrof¬
fenen Bürger vorher einzubinden: Klinik
Dr. Braun, Volksbank Campus, Bebauung
St. Leonhardwiese, Motorradstellplätze an
diversen Standorten, Flotel Zimmerwie¬
se, Druckleitung Wasserkraftwerk, Umbau
Flafenstraße, Verkehrskonzept zur LGS, To¬

talsperrung der Uferbereiche, Beitritt von
Überlingen zum Städteverbund „Sicherer
Flafen , usw. In diversen Leserbriefen kla¬
gen die Bürger: „In den l tzten Monaten
kann man in Überlingen feststellen, dass
das Wort Bürgerbeteiligung nicht mehr ist
als ein Lippenbekenntnis  oder „Alltags¬
probleme der Überlinger Bürger werden
ignoriert oder nach dem schwarzen Peter
Prinzip verschoben  und die Forderung:
„Ich wünsche mir mehr Bürgernähe und
Gespür."
Wie schon bisher hat die BÜB+ auch in Zu¬
kunft immer ein offenes Ohr für die Inter¬
essen der Bürger und ihren Wunsch nach
Beteiligung. Wir werden hinterfragen, was
aus der Koordinierungsgruppe für Bürger¬
beteiligung geworden ist und versuchen, sie
zu reanimieren. Mehr zu vielen Themen wie
immer unter www.bUb.plus

Ihre BÜB+ Stadträte
Kristin Müller-Hausser, Roland Biniossek,
DirkDiestel

FDP
Überlingen

I Die Fraktion I
Unsere Stadträte für Sie:
Raimund Wilhelm!
Kontakt E-Mail:
raimund.wilhelmi&buchinaer-wilhelmi.com
Mitglied im Ausschuss für Finanzen und Ver¬
waltung
Mitglied im Ausschuss der Verwaltungs¬
gemeinschaft Überlingen, Sipplingen und
Owingen
Fraktionssprecher der FDP-Fraktion
Mitglied im Ältestenrat
Stellvertreter des Oberbürgermeisters

IngoWörner
Kontakt Email: iw(3>woemer-bau.net
Mitglied im Ausschuss Bau, Technik und Ver¬
kehr
Mitglied im Ausschuss Zweckverband Ab¬

wasserbeseitigung Überlinger See
Mitglied im Aufsichtsrat Landesgartenschau
Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Über¬
lingen

Peter Vögele
Kontakt E ail: D.voeaele@icloud.co 
Mitglied im Ausschuss Bildung, Kultur und
Soziales
Mitglied im Ausschuss Spital, Forst und Um¬
welt

Sozialdemokratische Partei
Deutschlands

Sozialdemokratische Partei
Deutschlands
Ortsverein Überlingen

AktuelleThemen, Kontakt und Termine unter:
www.spd-überlingen.de
oder folgen Sie uns auf Facebook oderTwitter.

SPD

Manuel Wilkendorf, Fraktionssprecher,
Ältestenrat, Ausschuss für Verwaltung und
Finanzen, AG-Hafenkommission, AG-Städte-
partnerschaften - Mail: manueliawilkendorf.
com

Udo Putsche, stellvertretender Fraktions¬
sprecher, Ausschuss für Bildung, Kultur und
Soziales, Ausschuss für Spital und Forsten,
Aufsichtsrat Landesgartenschau GmbH,
Aufsichtsrat Helios-Spital-Überlingen GmbH
- Mail: upurscheia mail.com

Michael Wilkendorf, stellvertretender
Oberbürgermeister, Mitglied im Ausschuss
für Bau, Technik und Verkehr, Aufsichtsrat
der SWÜ, AG-Schulkampus - Mail: miiuwio
amx.de

Interessant für Sie ist bestimmt auch unsere
Homepage: www.spd-überlingen.de

AMTLICHE BEKANNT ACHUNGEN
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Rengoldshauser Straße Süd -1. Teiländerung 
mit örtlichen Bauvorschriften
Bekanntmachung Satzungsbeschluss

Der Gemeinderat der Stadt Überlingen hat am 26.08.2020 in öffent¬
licher Sitzung den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Rengold¬
shauser Straße Süd -1. Teiländerung  und die zusammen mit dem
vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bau¬
vorschriften als jeweils selbständige Satzung jeweils in der Fassung
vom 20.12.2019 beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich befindet sich am südöstlichen Stadt¬
rand von Überlingen und grenzt unmittelbar an den Teilort Nußdorf
an. Maßgebend ist der Lageplan des vorhabenbezogenen Bebau¬
ungsplans in der Fassung vom 20.12.2019. Der exakte räumliche
Geltungsbereich ist der beigefügten Plandarstellung zu entnehmen.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan (bestehend aus Planzeich¬
nung, Vorhaben- und Erschließungsplan, textlichen Festsetzungen

und Begründung) sowie die örtlichen Bauvorschriften mit Begrün¬
dung werden innerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten der Stadt¬
verwaltung Überlingen an folgender Stelle zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten:
Stadt Überlingen
Sachgebiet Baurecht
Bahnhofstraße 4
88662 Überlingen

Gemäß § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) werden
• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver¬

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
• eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 Bau GB beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
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plans und des Flächennutzungsplans und
• nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche M ngel des Abwä¬

gungsvorgangs
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres ab der Bekannt¬
machung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind.
Ist der Bebauungsplan unter Verletzung von Verfahrens- oder Form¬
vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder von Verfahrens¬
oder Formvorschriften aufgrund der GemO zu Stande gekommen,
gilt er nach § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zu Stande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
• die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh¬

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind,

• der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetz¬
widrigkeit widersprochen hat,

• vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Be¬
schluss beanstandet hat oder

• die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verlet¬
zung begründen soll,

schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend ge¬
macht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach der Be¬
kanntmachung jedermann diese Verletzung geltend machen.

Überlingen
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintreten¬
den Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö¬
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Rengoldshauser Stra¬
ße Süd -1. Teiländerung  und die ör lichen Bauvorschriften tre¬
ten mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Überlingen, 25.09.2020
gez. Matthias Längin
Bürgermeister

Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Verwaltung
Am Montag, 05.10.2020, findet um 17:00 Uhr im Rathaussaal eine Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Verwaltung statt.

Ta esordnun :
1 Jahresabschluss 2013 und 2014 Stadt Überlingen - externe Vergabe von Unterstützungsleistungen

bei der Prüfung von Jahresabschlüssen Beschluss
2 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen

(Verwaltungsgebührensatzung) Vorberatung
3 Kenntnisnahme von den Protokollen über die Sitzungen
4 Berichte und Anfragen

Überlingen, den 25.09.2020

gez.

Jan Zeitler
Oberbürgermeister

Sitzung des Jugendgemeinderates
Am Dienstag, 06.10.2020, findet um 17:00 Uhr im Rathaussaal eine Sitzung des Jugendgemeinderates statt.

Ta esordnung:

1 Bericht des Vorsitzenden
2 Vorstellung des Projektes„Wasserkarawane 
3 Ideenvorschlag für mehr Zivilcourage
4 Sachstandsberichtzur Jugend-App
5 Aktueller Stand des Bewerbungsverfahrens
6 Sachstandsbericht der Projekt-Gruppe Kandidatenvideos
7 Die nächsten Schritte bei der Jugendgemeinderatswahl
8 Social Media Präsenz des Jugendgemeinderates Überlingen
9 Reflexion der letzten Legislaturperiode
10 Kenntnisnahme über die Protokolle der Sitzungen
11 Anfragen

Überlingen, den 25.09.2020

gez.

Espen Rechtsteiner, Vorsitzender

ENDE DES AMTLICHEN TEILS | Verantwortlich Oberbürgermeister Jan Zeitler

Alle amtlichen Bekanntmachungen finden Sie auf der städtischen Homepage www.ueberlingen.de
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sa/astac, t o. Oktober 2020
Sport- und spielfest in der überiincer Innenstadt

Am Samstag, 10. Oktober heißt es bei
der „10. Überlinger Kinder-Olympiade 
in der Überlinger Innenstadt wieder
Spiel, Sport und Spaß für Kinder von 6
bis 12 Jahre.

Seite 5

Verlegung Wochenmarkt

Aufgrund des Feiertages „Tag der deut¬
schen Einheit  am Samstag, 03. Oktober
2020, wird der Wochenmarkt gemäß
der Marktordnung auf Freitag, 02. Ok¬
tober 20 0, verlegt.

Selt 6

Freitag. 9. Oktober 2020, 20.00 Uhr
. Stadtbücherei Überlingen

Kartenreservierung Tel.: 07551/991575 SSS-:
==*=5= Eintritt WK: 14,-/12,-€ AK: 16,-€

Das war die SportlerEhrung 2020

Hier finden Sie die Preisträger, die
Mannschaft des Jahres und die
Sportlerin des Jahres

Lesen Sie hierzu den Artikel im Innenteil

FfJI Volksbank
5T25 Überlingen
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